
 

 

 

SMARTPHONE – REGELN  

Wir haben diese Regeln ausführlich im Unterricht 

besprochen. Wir verpflichten uns, sie zu befolgen und 

uns gegenseitig an ihre Einhaltung zu erinnern. 

Uns ist bewusst, dass uns bei Nicht-Befolgen der 

Regeln Konsequenzen, z. B. Ordnungs- und 

Erziehungsmaßnahmen, drohen. 

 
U N T E R S C H R I F T E N :  

1. Unsere Smartphones müssen 
ausgeschaltet in der Schultasche verstaut 
sein, sobald wir das Schulgelände betreten. 

  
2. Erlaubt ist die Verwendung des Smartphones: 

 

• für den Notruf 110/112; 

• für Mitglieder des Schulsanitätsdienstes 
während der Bereitschaft; 

• wenn wir in dringenden Fällen vorher die 
Erlaubnis durch eine Lehrkraft oder das 
Sekretariat bekommen haben; 

• wenn eine Lehrkraft uns die Verwendung für 
Unterrichtszwecke erlaubt; 

• nach Genehmigung durch die Schulleitung 
wegen gesundheitlicher Erfordernisse; 

• für die Jgst. 11-13 im Oberstufenraum und 
in den Unterrichtsräumen außerhalb des 
Unterrichts bei geschlossener Tür. 
 

3. Wir wissen, dass bei Leistungserhebungen die  
Benutzung oder Bereithaltung eines 
Smartphones, einer Smartwatch o.ä. als  
Unterschleif (Note 6) gewertet wird. 
 

4. Wir überlegen uns gemeinsam mit unseren 
Lehrkräften, wie wir die Smartphones sinnvoll 
zum Lernen und Arbeiten verwenden können. 

5. Wenn wir das Smartphone außerhalb der 
Schule benutzen,  
 

• halten wir uns an die geltenden Gesetze, 
insbesondere Altersbeschränkungen (z.B. bei 
Spielen oder Messenger-Diensten) oder 
Urheberrechte (z.B. beim Hochladen von 
Bildern aus dem Netz);  

• machen und verbreiten wir niemals Fotos, Ton- 
oder Video-Aufnahmen von Personen ohne 
deren ausdrückliche Einwilligung; 

• nutzen wir keine Chat-Gruppen und versenden 
keine Fotos, Ton- oder Audioaufnahmen, um 
jemanden auszugrenzen oder über ihn/sie zu 
lästern; 

• denken wir immer erst nach, welche Folgen 
oder Reaktionen zu erwarten sind, bevor wir 
etwas schreiben oder verschicken; 

• wissen wir, dass die Schule die Polizei ein- 
       schalten muss, wenn ihr bekannt wird, dass  
      jemand von uns strafbare Inhalte (Gewalt,  
       Pornografie, Hetze, Beleidigung) speichert,  
       verschickt oder hochlädt;  

• bedenken wir die möglicherweise negativen 
Auswirkungen von übermäßigem Gebrauch auf 
unseren Lernerfolg und unsere sozialen 
Kontakte. 

  


